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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Bezug nehmend auf die Note vom 14.10.2011, GZ: BMWFJ-524600/0002-II/3/2011, 
hinsichtlich des im Betreff näher bezeichneten Ministerialentwurfes nimmt das Bun-
desministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz wie folgt Stellung: 
 
Zu Artikel 1 Z 7 (§ 24 Abs. 1 Z 2 KBGG): 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz möchte noch-
mals im Rahmen der Änderungen des § 24 KBGG auf die Erschwernis für Familien 
mit Familienhospizkarenz hinweisen und eine Änderung des § 24 Abs. 1 Z 2 leg cit 
dringend anregen. Da in Österreich noch immer davon ausgegangen wird, dass die 
Familien großteils die Last der Pflege von Angehörigen bzw. die Pflege schwerst er-
krankter Kinder übernehmen, erscheint es nicht gerechtfertigt, diese Personengruppe 
vom Bezug des einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld gänzlich auszu-
schließen, nur weil ein Elternteil sich in Familienhospizkarenz befindet und nach § 24 
Abs. 1 Z 2 leg cit sich nur eine bis max. 14 Kalendertage dauernde Unterbrechung 
der Erwerbstätigkeit nicht anspruchsschädigend auswirkt. Es darf hier nicht verges-
sen werden, dass in diesem Fall beide Elternteile auf das einkommensabhängige 
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Kinderbetreuungsgeld verzichten müssen, da die Eltern nicht unterschiedliche Mo-
delle wählen können. 

Darüberhinaus ist auch noch auf jene Arbeitnehmer/innen hinzuweisen, die sich in 
einer Bildungskarenz mit und ohne Weiterbildungsgeld befinden. Allerdings waren 
auch diese bereits vor diesem Novellierungsentwurf, ähnlich wie jene Familien mit 
Familienhospizkarenz, auf Grund der Erwerbstätigkeitsunterbrechung von diesem 
Bezugs-Modell ausgeschlossen. 
 

Zu den Erläuterungen: 

Zu Artikel 1 (Änderung des KBGG): 

- Zum allgemeinen Teil der Erläuterungen: 

In der ersten Überschrift auf Seite 4 der Erläuterungen wäre ein Schreibfehler zu 
korrigieren: Statt „Mit teilungspflicht“ müsste es „Mitteilungspflicht“  lauten. 

- Zu Z 1 (§ 2 Abs. 1 Z 5 lit. c): 

Zunächst wird angemerkt, dass zur Z 1 keine Erläuterungen angeführt sind. Es 
wird angeregt, in den neu zu erstellenden Bemerkungen auch die Klarstellungen 
aufzunehmen, welche konkreten Fälle von der Bestimmung umfasst sind und was 
unter dem Ausdruck „gleichartige Leistung“ gemeint ist. 

- Zu Z 15 bis 17 und 28 (§ 31 Abs. 4, § 32 Abs. 1 und 3 und § 45): 

Da die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Sanktionsmöglichkeiten bei Verweige-
rung der Mitwirkung an bzw. Verstoß gegen Meldepflichten sowohl die Leistungs-
bezieher/innen als auch deren Arbeitgeber/innen treffen, sollte es im Vorblatt im 
ersten und dritten Satz nach der Überschrift „- Auswirkungen auf die Verwaltungs-
lasten für Unternehmen und Bürger/innen“  statt dem Ausdruck „Dienstge-
ber/innen“ jeweils „Arbeitgeber/innen und Leistungsbezieher/innen“ lauten. Die 
Verwendung des Begriffs „Arbeitgeber/innen“ statt „Dienstgeber/innen“ dient einer 
einheitlichen Diktion. 

 
Zu Artikel 2 (Änderung des FLAG): 

Um zu verdeutlichen, dass die Erläuterungen zu Artikel 2 des Entwurfs sich auch auf 
das Kinderbetreuungsgeldgesetz beziehen, sollten die entsprechenden Überschriften 
wie folgt lauten: „Zu Artikel 2 (FLAG) und Artikel 1 Z 1 (§ 2 Abs. 1 Z 5 lit. c KBGG):“. 

Es wird angeregt, zumindest in den Bemerkungen auch die Klarstellungen aufzu-
nehmen, welche konkreten Fälle in Art. 2 Z 1 (§ 3 Abs. 4) umfasst sind und was unter 
dem Ausdruck „gleichartige Leistung“ gemeint ist. 
 
Zu Artikel 3 (Änderung der EO): 

Um zu verdeutlichen, dass die Erläuterungen zu Artikel 3 des Entwurfs sich auch auf 
das Kinderbetreuungsgeldgesetz beziehen, sollten die entsprechenden Überschriften 
wie folgt lauten: „Zu Artikel 3 (EO) und Artikel 1 Z 27 (§ 43 KBGG):“. 
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Eine Gleichschrift der Stellungnahme wurde dem Präsidium des Nationalrates 
elektronisch an die Adresse „begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at“ übermittelt. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 

Dr. Peter Gamauf 

Elektronisch gefertigt. 
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